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Aktuell gültige Nachweisformulare

Download unter: 

https://www.weu.be.ch/de/start/themen/energie/energievorschriften-

bauen.html

https://www.weu.be.ch/de/start/themen/energie/energievorschriften-bauen.html
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/energie/energievorschriften-bauen.html


Erleichterungen Art. 17 KEnV

Bedingungen für Erleichterungen vom winterlichen Wärmeschutz:

• nicht aktiv über 10 °C beheizt

• nicht unter 8°C gekühlt

• provisorische Gebäude für maximal 3 Jahre

• im Winter nicht durchgehend beheizt (z.B. Alphütten, Clubhäuser)

• Fahrnisbauten



Erleichterungen Art. 17 KEnV

Gesuch an Leitbehörde ist notwendig

(Schreiben von Bauherrschaft unterzeichnen lassen)

Art. 63 KEnV Leitbehörde entscheidet

(in der Regel aufgrund unserer Empfehlung)

Unsere Praxis:

• Umbau-Anforderungen (Einzelbauteil oder Systemnachweis)

• Nachweis der gewichteten Gesamtenergieeffizienz mit Qh,li

• Kein Nachweis Ph



Ausnahmen Art. 64 KEnV

Nur das Amt für Umweltkoordination

und Energie (AUE) entscheidet über

Ausnahmen !

Es ist meistens ein Systemnachweis erforderlich. Damit müssen schlechte 

Bauteile - soweit möglich - durch gute kompensiert werden

Es empfiehlt sich Kompensationsmassnahmen anzubieten.

(z.B. vorzeitiger Heizungsersatz, Nutzung von Solarenergie, usw.)



Formular EN-103 BE

bei Erweiterungen

• neue Wärmeabgabe

• Einzelraum-Temperaturregelung

bei neuer Wärmeverteilung:

• Dämmung der Leitungen

Bei alleiniger Sanierung der

Gebäudehülle ist das Formular

nicht notwendig.

Die Wärmeerzeugung wird nicht ersetzt. Braucht es dann das Formular 

EN-103 BE überhaupt?



Abgrenzung Dämmperimeter + EBF

Zur Vermeidung von Wärme-

brücken ist es empfehlenswert, den 

Dämmperimeter aussen 

herumzuziehen.

Die anrechenbare EBF wird 

dadurch aber nicht grösser !!



Abgrenzung Dämmperimeter + EBF

Diese Art der Plandokumentation 

wünschen wir uns !! ☺



Abgrenzung Neubau – Umbau

Die Vollzugshilfe EN-106 ist ein wichtiges Arbeitsinstrument.

Wir empfehlen bei unklaren Fällen jeweils die vorgängige Konsultation.

Gerne stehen wir für Voranfragen zur Verfügung.



Ladeinfrastruktur Elektromobilität

Neubau / Ersatzneubau 

Erweiterung Gebäude / Umbauten

• Bestehende Parkplätze in Stand setzen

• Neue Parkplätze

Bagatell-Erweiterung ≠ Befreiung

Wann ist ein Nachweis notwendig?



Gewichtete Gesamtenergieeffizienz (gGEE)



Optimierung gGEE

gewichtete Gesamtenergieeffizienz

Formular EN-101 BE

Systemnachweis

SIA 380/1 : 2016

PV-Opti / PV-GIS

spezifischer Jahresertrag

PV-Opti 

Eigenverbrauchsrate

WPesti

JAZ Wärmepumpe

Lüftungsanlage

Qh,eff

Geschosshöhenkorrektur

Qh,korr



Brauchwarmwasser

Was gilt für Wohnbauten?



Eigenstromerzeugung (Art. 45 EnG )

Rechtliche Grundlagen:

• Bundesgesetz 730.0 – Energiegesetz (Art 45a EnG)

• Kantonale Energieverordnung (Art 31a KEnV) 

Neubauten mit anrechenbaren Gebäudefläche > 300 m2 

• 10% der anrechenbaren Gebäudefläche als Solarfläche

Bitte verwenden Sie das Merkblatt: 

• Merkblatt Anrechenbare Gebäudefläche Solarenergienutzung auf der 

Website «Energievorschriften beim Bauen» des AUE.

https://www.weu.be.ch/content/dam/weu/dokumente/aue/de/energievorschriften-bauen/aue-en-merkblatt-gebaeudeflaeche-solarenergie-DE.pdf
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/energie/energievorschriften-bauen.html


Kommunale Vorschriften

https://www.weu.be.ch/de/start/themen/energie/energievorschriften-

gemeinden.html

Gemeinden können gGEE verschärfen, auch für Gebäudegruppen. 

(Art. 13 Abs. 1 Bst. B KEnG)

Umrechnen bestehender Vorschriften in gGEE (Art. T1-3 KEnG und Art. T1-

1 KenV)

Anschlusspflicht Fernwärme (Anteil Fossil < 25%, Gebäude schlechter 

GEAK A) bei Heizungswechsel (Art. 13 Abs. 1 Bst. A KEnG)

Welche Vorschriften gelten wo?

https://www.weu.be.ch/de/start/themen/energie/energievorschriften-gemeinden.html
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/energie/energievorschriften-gemeinden.html


.

Nächstes Energiepraxisseminar?

• Bei Bedarf weiteres Energiepraxisseminar im 2024

• Fokus auf Einzelthemen im Energienachweis

• Themenvorschläge dürfen gerne Eingebracht werden

Fragen + Erfahrungsaustausch + Diskussion 
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